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Standort 
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Telefon / Telefax 
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Aufstellung des Bebauungsplanes "Feuerwehrgerätehaus Hausen", Verz.-Nr. 4.04 der 
Gemeinde Geltendorf, Frühzeitige Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zum genannten Bebauungsplan nimmt das Wasserwirtschaftsamt Weilheim als Trä-
ger öffentlicher Belange wie folgt Stellung. Weitere Hinweise oder Anforderungen 
werden nicht vorgetragen. 

Unter Beachtung der nachfolgenden Stellungnahme bestehen aus wasserwirtschaftli-
cher Sicht keine Bedenken gegen die vorliegende Bauleitplanung. 

Wir bitten die Gemeinde, uns die schadlose Beseitigung des gesammelten Nieder-
schlagswassers durch Nachweis der Aufnahmefähigkeit des Untergrundes mit einen 
Sickertest zu bestätigen.  

Wir bitten nach Abschluss des Verfahrens uns eine Ausfertigung des rechtskräftigen 
Bebauungsplanes als PDF-Dokument zu übermitteln. 

Das Landratsamt Landsberg am Lech erhält eine Kopie des Schreibens. 

 
Mit freundlichen Grüßen  
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1. Sonstige fachliche Hinweise und Empfehlungen 

Die Belange des Hochwasserschutzes und der –vorsorge, insbesondere die Vermeidung 
und Verringerung von Hochwasserschäden, sind in der Bauleitplanung zu berücksichtigen (§ 
1 Abs. 6 Nr. 12, Abs. 7 BauGB). Das StMUV hat gemeinsam mit dem StMB eine Arbeitshilfe 
„Hochwasser- und Starkregenrisiken in der Bauleitplanung“ herausgegeben, wie die Kommu-
nen dieser Verantwortung gerecht werden können und wie sie die Abwägung im Sinne des 
Risikogedankens und des Risikomanagements fehlerfrei ausüben können. Es wird empfoh-
len, eine Risikobeurteilung auf Grundlage dieser Arbeitshilfe durchzuführen, s. 
https://www.stmuv.bayern.de/themen/wasserwirtschaft/hochwasser/doc/arbeitshilfe.pdf.  
 

1.1 Überflutungen durch wild abfließendes Wasser infolge von Starkregen 

Durch Starkregenereignisse kann es auch fernab von Gewässern zu Überflutungen kom-
men.  

Die Vorsorge gegen derartige Ereignisse beginnt auf Ebene der Bauleitplanung. 

 
Durch Starkregenereignisse kann es auch fernab von Gewässern zu Überflutungen kom-
men. Die Vorsorge gegen derartige Ereignisse beginnt auf Ebene der Bauleitplanung. 
Hinweiskarten „ Oberflächenabfluss und Sturzflut“  werden online zur Verfügung gestellt 
(https://www.umweltatlas.bayern.de/mapapps/resources/apps/umweltatlas/in-
dex.html?lang=de&add_layers=WMS:https://www.lfu.bayern.de/gdi/wms/wasser/ober-
flaechenabfluss?&layers=lfu_domain-naturgefahren,service_natur-
gef_24,24&scale=18056&bm=combined_with_webkarte_grau). 

Außerdem können diese über einen Link auf der Homepage des LfU (https://www.lfu.bay-

ern.de/wasser/starkregen_und_sturzfluten/hinweiskarte/index.htm) im Bayerischen Umweltatlas ange-
zeigt werden. 

1.2 Altlasten und schädliche Bodenveränderungen 

Sollten bei Erdarbeiten organoleptische Auffälligkeiten des Bodens festgestellt werden, die 
auf eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast hindeuten, ist unverzüglich die zustän-
dige Bodenschutzbehörde (Kreisverwaltungsbehörde) zu benachrichtigen (Mitteilungs-pflich-
ten gem. Art. 1, 12 Abs. 2 BayBodSchG). 

 

1.3 Grundwasser 

Die Erkundung des Baugrundes einschl. der Grundwasserverhältnisse obliegt grundsätzlich 
dem jeweiligen Bauherrn, der sein Bauwerk bei Bedarf gegen auftretendes Grund- oder 
Hang- und Schichtenwasser sichern muss.  

 
Sind im Rahmen von Bauvorhaben Maßnahmen geplant, die in das Grundwasser eingreifen 

(z.B. Grundwasserabsenkungen durch Bauwasserhaltung, Herstellen von Gründungspfählen 

oder Bodenankern mittels Injektionen), so ist rechtzeitig vor deren Durchführung mit der 

Kreisverwaltungsbehörde bezüglich der Erforderlichkeit einer wasserrechtlichen Erlaubnis 

Kontakt aufzunehmen. 
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